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ZWECKVERBAND VERKEHRSGEMEINSCHAFT 

REGION INGOLSTADT, VGI

ÖPNV-Rettungsschirm - Aktueller Stand

Bund-Länder-Programm:

Höhe € 380 Mio. Bund

Voraussichtlich ebenfalls € 380 Mio. durch Freistaat, 

Vorlage im Kabinett am 8. September 2020

Im EU-Notifizierungsverfahren, Ergebnis erwartet bis 31. Juli 2020

Antragstellung alle Verkehrsunternehmen über VGI, 

Eisenbahnen über BEG

Hoher Verwaltungsaufwand zur Ermittlung der Daten, Antrag muss bsi 15. 

August der zuständigen Regierung von Oberbayern vorliegen 
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ZWECKVERBAND VERKEHRSGEMEINSCHAFT 

REGION INGOLSTADT, VGI

Bericht aus VGI-Ausschuss und VGI-Rat

Neufassung der EAR unter Vorbehalt

Abschluss bis Ende September 2020 zwingend erforderlich

Änderungen der Geschäftsordnungen VGI-Ausschuss und 

VGI-Rat erforderlich
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Konkretisierung Besetzung VGI-Rat und

Änderung der Entschädigungssatzung 
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ZWECKVERBAND VERKEHRSGEMEINSCHAFT 

REGION INGOLSTADT, VGI

Antrag:

Die Verbandsversammlung wolle beschließen:

Als Mitglieder der Aufgabenträger im VGI-Rat werden entsandt:

Vertreter Stadt Ingolstadt Stadträtin Patricia Klein

Vertreter Landkreis Eichstätt Bürgermeisterin Andrea Mickel

Vertreter Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Kreisrätin Karola Schwarz

Vertreter Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm Bürgermeister Ludwig Wayand

Herr Bürgermeister Ludwig Wayand fungiert darüber hinaus weiterhin als 

Stellvertretender Vorsitzender des VGI-Rates.
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ZWECKVERBAND VERKEHRSGEMEINSCHAFT 

REGION INGOLSTADT, VGI

Antrag:

Die Zweckverbandsversammlung wolle beschließen:

Die Geschäftsordnungen für den VGI-Ausschuss sowie den VGI-Rat des Zweckverbandes 

Verkehrsgemeinschaft Region Ingolstadt, VGI vom 1. September 2018 sollen wie 

nachfolgend dargestellt ergänzt werden:

Umlaufbeschlussverfahren

Die Geschäftsordnungen sehen derzeit lediglich Präsenzsitzungen vor. In Anbetracht der 

derzeitigen Situation (Corona) sollen für den VGI-Ausschuss und den VGI-Rat die 

Möglichkeit von Beschlussfassungen im schriftlichen oder elektronischen 

Umlaufbeschlussverfahren gegeben werden.

Die Beschlussfassung kann außerhalb von den nach Absatz 1 einberufenen Sitzungen auf 

schriftlichem oder elektronischem Wege erfolgen, wenn alle Mitglieder zustimmen und sich 

an der Beschlussfassung beteiligen (Umlaufbeschluss).
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ZWECKVERBAND VERKEHRSGEMEINSCHAFT 

REGION INGOLSTADT, VGI

Antrag:

Die Verbandsversammlung wolle beschließen:

§ 3 der Entschädigungssatzung für den Zweckverband Verkehrsge-

meinschaft Region Ingolstadt, VGI, wird um einen neuen Absatz 5 

ergänzt:

„Für die Teilnahme an den Sitzungen des VGI-Ausschusses und des 

VGI-Rates steht den entsandten Verbandsräten der Aufgabenträger 

eine Entschädigung entsprechend Absatz 1 zu.“
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Neufassung der allgemeinen Vorschrift



Rechtsanwälte

09.07.2020
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Änderung der allgemeinen Vorschrift in der 
Region Ingolstadt

Sitzung des ZV VGI

RA und FA für Verwaltungsrecht Lothar H. Fiedler

Ingolstadt, 30. Juli 2020
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Rechtsanwälte

Im VGI gilt mit Einführung des VGI-Tarifes zum 1. 

September 2018 eine allgemeine Vorschrift, um 

insbesondere die Eigenwirtschaftlichkeit der 

Verkehrs-unternehmen zu sichern

Der Höchsttarif ist dabei der VGI-Tarif; der Refe-

renztarif ist der BB DB zzgl. eines Busfaktors

Die Ausgleichsberechnung erfolgte mangels da-

maligen Bestehens einer Einnahmenaufteilung in 

einer Gesamtbetrachtung, d.h. keinem „Fahrkarte-

zu-Fahrkarten-Ausgleich“!

Da der Höchsttarif in der Regel über den vor-

maligen Haustarifen lag, kam es bislang nicht zu 

Ausgleichsleistungen
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Bisheriger Sachstand
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Rechtsanwälte

Der Freistaat will zum 1. August 2020 das „365-

Euro-Ticket“ in den bay. Verbünden einführen

Hierfür ist er bereit, 2/3 der erwarteten Verluste aus 

dessenAnwendung zu tragen

Diese Zuschussfinanzierung soll auf Basis einer 

allgemeinen Vorschrift erfolgen

Für die erforderlicheAusgleichsberechnung ist 

jedoch eine ticketscharfe Berechnung notwendig
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Aktuelle Situation und Änderungsbedarf
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Rechtsanwälte

Zudem hat sich gezeigt, dass weitere Tickets über 

die allgemeine Vorschrift derzeit nicht ausgegli-

chen werden können (bspw. Gemeindekarte, IN-

City-Ticket)

Überdies würden „Nullrunden“, d.h. die Nichtan-

wendung des Warenkorbes zu fehlendenAus-

gleichsansprüchen der Verkehrsunternehmen 

führen

Zudem bedarf das bislang nicht zur Anwendung 

gelangteAntragsverfahren einer Modifizierung
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Aktuelle Situation und Änderungsbedarf
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Rechtsanwälte

Da die Einnahmenaufteilung zwischenzeitlich eine 

ticket-, unternehmens- und aufgabenträgerscharfe 

Aufteilung ermöglicht, sind die Voraussetzungen 

gegeben

Diese „Chance“ ermöglicht es auch, die Aus-

gleichsberechnungen entsprechend vorzunehmen, 

sodass auch ein sachgerechtererAusgleich 

errechnet werden kann

Denn die gesamtbetrachtende allgemeine Vor-

schrift führt bislang zu keinemAusgleich, sofern in 

der Gesamtheit keine Verluste auftreten

Daher ist eine Anpassung bzw. Änderung der 

allgemeinen Vorschrift nunmehr geboten
15

Aktuelle Situation und Änderungsbedarf
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Rechtsanwälte

Geltungsbereich der aV (sachlich, örtlich)

Präzise Beschreibung des Höchsttarifs als 

gemein- wirtschaftliche Verpflichtung

Regelung des hierfür gewährten Ausgleichs:

Objektive und transparente Ausgleichsparameter;

Anwendung des Anhangs zur VO 1370/2007

Beachtung der Formvorschriften der jeweiligen

Form nach nationalem Recht
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Beibehaltung der zwingenden Inhalte einer 
allgemeinen Vorschrift
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RechtsanwälteInhalte:

Beibehaltung des Ausgleiches durch eine allgemeine

Vorschrift, um die Eigenwirtschaftlichkeit weitestgehend

zu sichern

Beibehaltung des VGI-Tarifes als Höchsttarif

Aber: Änderung des Referenztarifes, da BB DB zzgl.

Busfaktors immer von Tarifänderung des BB DB abhängig 

und dieser nicht von den VU bzw. der VGI beeinflusst 

werden kann

Daher: Referenztarif wird VGI-Tarif, der regelmäßig – und

ticketscharf (einschließlich Sondertickets) gemäß dem

bekannten Warenkorb fortgeschrieben wird

Hierdurch ist gewährleistet, dass auch bei „Nullrunden“ 

beim VGI-Tarif ein Ausgleich gesichert ist!
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Entwurf für allgemeine Vorschrift liegt vor
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RechtsanwälteDie Verbandsglieder haben über die Satzung ihre 

Zuständigkeit für den Tarif auf den ZV übertragen

Aufgrund dessen ist der ZV Aufgabenträger für den 

(VGI)Tarif

Daher konnte und kann dieser weiterhin den sog. 

Höchsttarif in einer allgemeine Vorschrift vorgeben

Etwaige Zahlungen aus der allgemeinen Vorschrift an 

die Verkehrsunternehmen sind dann von ihm zu leisten

Entstehende Defizite sind durch die Verbandsglieder 

auszugleichen

Entsprechende Vorschriften finden sich bereits in§18
der ZV-Satzung
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Finanzierung der Ausgleichsleistungen
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RechtsanwälteDort wird bisher als Schlüssel auf den räumlichen Anfall 

der Ausgleichsleistungen abgestellt und zudem auf eine 

Ausführungsrichtlinie zu den allgemeinen Vorschriften 

verwiesen

Zur Verdeutlichung des Schlüssels sollte die Regelung in

§ 18 Abs. 2 der Verbandssatzung dahingehend geän-

dert werden, dass hinsichtlich der Ausgleichsberechnung 

Bezug auf die Einnahmenaufteilungsrichtlinie genommen

wird

Ein Formulierungsvorschlag ist erstellt worden
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Finanzierung der Ausgleichsleistungen
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Rechtsanwälte

Rechtsanwälte
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Kontakt:

RA und FA für Verwaltungsrecht Lothar H. Fiedler 

fiedler@bbgundpartner.de

BBG und Partner 

Contrescarpe 75 A

28195 Bremen

T +49 (0) 421.3354140

F +49 (0) 421.3354115

www.bbgundpartner.de
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ZWECKVERBAND VERKEHRSGEMEINSCHAFT 

REGION INGOLSTADT, VGI

• Anlage 3: Preisblatt mit Referenztarifen bei Nullrunde in 2020 

(Vorverkauf)

ZWECKVERBANDSVERSAMMLUNG AM 30. JULI 2020

NEUFASSUNG ALLGEMEINE VORSCHRIFT



22

ZWECKVERBAND VERKEHRSGEMEINSCHAFT 

REGION INGOLSTADT, VGI

• Anlage 3: Preisblatt mit Referenztarifen bei Nullrunde in 2020 

(Fahrerverkauf)
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ZWECKVERBAND VERKEHRSGEMEINSCHAFT 

REGION INGOLSTADT, VGI

Antrag:

Die Verbandsversammlung wolle beschließen:

1. Die allgemeine Vorschrift (aV) entsprechend der beigefügten Anlage 

wird beschlossen.

2. Die allgemeine Vorschrift tritt zum 1. September 2020 in Kraft.
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Bewerbung um das ÖPNV-Modell 

des BMVI
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ZWECKVERBAND VERKEHRSGEMEINSCHAFT 

REGION INGOLSTADT, VGI

ZWECKVERBANDSVERSAMMLUNG AM 30. JULI 2020

BEWERBUNG UM DAS ÖPNV-MODELL DES BMVI

Antrag:

Die Verbandsversammlung wolle beschließen:

Die Geschäftsleitung wird beauftragt, für den Zweckverband VGI eine

hochqualitative Bewerbung für das Förderprogramm „ÖPNV-Modellregion“ 

des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zu erstellen 

und rechtzeitig einzureichen.
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Verschiedenes


